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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 58. (1)… § 58. (1)… 
(2) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug 

befindet, oder die ihr zur Verfügung stehenden Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und Stelle prüfen, ob mit dem 
Fahrzeug mehr Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen 
verursacht werden, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb 
unvermeidbar ist. Wird dabei festgestellt, dass mit dem Fahrzeug auf Grund 
unzulässiger, nicht genehmigter Änderungen oder auf Grund von schadhaften 
Teilen oder Ausrüstungsgegenständen unzulässig starker Lärm, Rauch, übler 
Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, so sind bei 
Gefahr im Verzug, unbeschadet der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. a über die 
Aufhebung der Zulassung, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
unverzüglich abzunehmen. Durch Verordnung des Bundesministers für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie können 
nähere Kriterien, wann Gefahr in Verzug anzunehmen ist und der 
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln abzunehmen sind, festgelegt 
werden. 

(2) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug 
befindet, oder die ihr zur Verfügung stehenden Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und Stelle prüfen, ob mit dem 
Fahrzeug mehr Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen 
verursacht werden, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb 
unvermeidbar ist. Wird dabei festgestellt, dass mit dem Fahrzeug auf Grund 
unzulässiger, nicht genehmigter Änderungen oder auf Grund von schadhaften 
Teilen oder Ausrüstungsgegenständen unzulässig starker Lärm, Rauch, übler 
Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, so sind bei 
Gefahr im Verzug, unbeschadet der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. a über die 
Aufhebung der Zulassung, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
unverzüglich abzunehmen. Das gilt insbesondere dann, wenn aus eigener 
Wahrnehmung festgestellt wird, dass mit dem Fahrzeug gesteuerte 
Fehlzündungen, Geräusche durch schlagartiges Abblasen von Überdruck im 
Ansaugsystem oder Flammen aus dem Endschalldämpfer erzeugt werden.Durch 
Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie können nähere Kriterien, wann Gefahr in Verzug 
anzunehmen ist und der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
abzunehmen sind, festgelegt werden. 

(3) bis (5)… (3) bis (5)… 
§ 102. (1) bis (3b)… § 102. (1) bis (3b)… 
 (3c) Als nicht der Eigenart des Kraftfahrzeuges entsprechendes Verhalten 

(Abs. 3) gilt jedenfalls 
  1. die Durchführung einer nicht situationsbedingt ausgeführten 

Anfahrbeschleunigung, Abbremsung oder Schleuderbewegung mit nicht 
nur kurzfristig auftretendem übermäßigem Schlupf an einem oder 
mehreren Rädern, insbesondere mit daraus resultierender 
Geräuschentwicklung, 

  2. die nicht situationsbedingte Verwendung des Kraftfahrzeuges, bei der 
nicht jederzeit Kontakt zwischen der Fahrbahnoberfläche und allen 
Rädern besteht, 
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  3. Driften oder schnelles Kreisenlassen des Fahrzeugs um die eigene Achse 
am Stand oder 

  4. eine Fahrweise, bei der mit Hilfe elektrisch betriebener Hydraulik- oder 
Pneumatikpumpen die Karosserie an den Vorderrädern sowie jede 
Radaufhängung einzeln angehoben wird. 

 Wird ein derartiges Verhalten von Organen der öffentlichen Sicherheit 
wahrgenommen und kann aufgrund der Gesamtsituation vor Ortangenommen 
werden, dass dies wiederholt oder fortgesetzt stattfinden wird, sind die Organe 
der öffentlichen Sicherheit berechtigt, sofort die Unterbrechung der Fahrt 
anzuordnen und ihre Fortsetzung durch geeignete Vorkehrungen, wie etwa die 
Abnahme der Fahrzeugschlüssel und der Fahrzeugpapiere, Absperren oder 
Abstellung des Fahrzeuges, Anlegen von technischen Sperren, Abnahme der 
Kennzeichentafel und dergleichen, zu unterbinden. Solche Zwangsmaßnahmen 
sind spätestens nach 72 Stunden aufzuheben. 

(4) bis (12)… (4) bis (12)… 
§ 134. (1) Wer diesem Bundesgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes 

erlassenen Verordnungen, Bescheiden oder sonstigen Anordnungen, den 
Artikeln 5 bis 9 und 10 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014 oder den Artikeln 5 bis 8 und 10 des 
Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975 in der 
Fassung BGBl. Nr. 203/1993, zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5 000 Euro, im Falle 
ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei 
der Einbringung von Fahrzeugen in das Bundesgebiet sind solche 
Zuwiderhandlungen auch strafbar, wenn sie auf dem Wege von einer 
österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem Gebiet liegt, zur 
Staatsgrenze begangen werden. Wurde der Täter wegen der gleichen 
Zuwiderhandlung bereits einmal bestraft, so kann an Stelle der Geldstrafe eine 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. Wurde der Täter wegen der 
gleichen Zuwiderhandlung bereits zweimal bestraft, so können die Geldstrafe und 
die Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt werden. Die Verhängung einer 
Freiheitsstrafe ist in diesen Fällen aber nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, um den 
Täter von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art abzuhalten. Auch 
der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung ist strafbar. 

§ 134. (1) Wer diesem Bundesgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen, Bescheiden oder sonstigen Anordnungen, den 
Artikeln 5 bis 9 und 10 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014 oder den Artikeln 5 bis 8 und 10 des Europäischen 
Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr 
beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975 in der Fassung BGBl. 
Nr. 203/1993, zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei der Einbringung von 
Fahrzeugen in das Bundesgebiet sind solche Zuwiderhandlungen auch strafbar, 
wenn sie auf dem Wege von einer österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die 
auf ausländischem Gebiet liegt, zur Staatsgrenze begangen werden. Wurde der 
Täter wegen der gleichen Zuwiderhandlung bereits einmal bestraft, so kann an 
Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. 
Wurde der Täter wegen der gleichen Zuwiderhandlung bereits zweimal bestraft, 
so können die Geldstrafe und die Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt 
werden. Die Verhängung einer Freiheitsstrafe ist in diesen Fällen aber nur 
zulässig, wenn es ihrer bedarf, um den Täter von weiteren 
Verwaltungsübertretungen der gleichen Art abzuhalten. Auch der Versuch einer 
solchen Zuwiderhandlung ist strafbar. 

(1a) bis (2)… (1a) bis (2)… 
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§ 134. (3) Bei Übertretungen des § 4 Abs. 7a und § 101 Abs. 1 lit. a kann 
§ 50 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, mit der 
Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen bis 210 Euro sofort eingehoben 
werden. 

§ 134. (3) Bei Übertretungen des § 4 Abs. 7a und § 101 Abs. 1 lit. a kann 
§ 50 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, mit der 
Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen bis 210 Euro sofort eingehoben 
werden. Wer Verwaltungsübertretungen nach § 102 Abs. 3 vierter Satz in 
Verbindung mit § 102 Abs. 3c oder § 102 Abs. 4 im Hinblick auf ungebührliche 
Lärmerregung durch gesteuerte Fehlzündungen oder Geräusche durch 
schlagartiges Abblasen von Überdruck im Ansaugsystem begeht, ist mit einer 
Geldstrafe von 300 bis 10 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe von 24 Stunden bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. Weiters kann 
bei den genannten Übertretungen § 50 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – 
VStG, BGBl. Nr. 52/1991, mit der Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen 
von 300 Euro sofort eingehoben werden.. 

(3a) bis (8)… (3a) bis (8)… 
§ 135. (1) bis (41)… § 135. (1) bis (41)… 
 (42) § 58 Abs. 2, § 102 Abs. 3c, § 134 Abs. 1 und 3 jeweils in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx treten mit 1. Juni 2022 in Kraft. 
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